
Traktanden
1. Totalrevision Abfallverordnung; Genehmigung
2. Teilrevision Nutzungsplanung (Anpassung Zonenplan in den Gebieten Laubberg und Oberzelg  

sowie Aufhebung privater Gestaltungsplan «Oberzelg»)
3. Allfällige Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Aktenauflage
Die Anträge mit den dazugehörigen Unterlagen liegen ab Montag, 1. März 2021 bis Freitag, 12. März 2021, 
im Gemeindehaus (Dorfstrasse 41, Bauma; 1. OG (Präsidiales+Sicherheit)) während den wegen der 
CoronapandemiereduziertenÖffnungszeiten(MontagbisFreitag:8.30–11.30Uhr)zurEinsichtauf.
Die Unterlagen sind ab dem 1. März 2021 auch auf der Website bauma.ch aufgeschaltet.

Informationen
Zur Gemeindeversammlung sind alle interessierten Personen eingeladen. Über die politischen Rechte verfügt 
unddamitstimmberechtigtist,werSchweizerBürgerinoderSchweizerBürgerist,das18.Altersjahrszurück-
gelegt hat, in der Gemeinde Bauma politischen Wohnsitz hat und von der Ausübung der politischen Rechte auf 
Bundesebene nicht ausgeschlossen ist.

Telefon0523977065|E-Mailinfo@bauma.ch|Websitebauma.ch

Liebe Stimmbürgerin, lieber Stimmbürger

Wir laden Sie auf 20 Uhr zur Gemeindeversammlung ein und freuen uns, wenn Sie auch auf diese Weise 
 unsere Gemeinde mitgestalten und von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.

Auf diesen Seiten fassen wir zwei Geschäfte der Gemeindeversammlung zusammen. 
DievollständigenUnterlagenliegenabdem1.März2021imGemeindehauszurEinsichtauf.
WeitereInformationenfindenSieauchaufunsererWebsite.

Schutzkonzept
AufgrunddesCoronavirusmusstefürdieGemeindeversammlungeinSchutzkonzepterstelltwerden.
Der Gemeinderat bittet die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Massnahmen des Konzeptes 
strikteeinzuhalten,sodassesreibungslosumgesetztwerdenkann.EsgilteinegenerelleMaskenpflicht.
PersonenmitärztlichemAttest,diekeineMasketragenkönnen,nehmenaufreserviertenPlätzen
mit grösserem Abstand Platz. Das Attest ist vorzuweisen.

Bauma, 25. Februar 2021

Gemeinderat Bauma

Andreas Sudler Roberto Fröhlich
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Gemeindeversammlung vom 15. März 2021
in der ref. Kirche, Bauma
Beleuchtender Bericht gemäss § 19 Gemeindegesetz
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Traktandum 1
Totalrevision Abfallverordnung; 
 Genehmigung

Ausgangslage und Gründe für die Revision
Die Abfallverordnung der Gemeinde Bauma stammt aus dem 
Jahre 2007, sie ist veraltet. Seither wurden bei massgeben-
dem übergeordneten Recht verschiedene Änderungen vor-
genommen, wie zum Beispiel den Neuerlass der Verordnung 
desBundesüber dieVermeidungunddie Entsorgungvon
Abfällen(Abfallverordnung,VVEA)vom4.Dezember2015.
Aus diesemGrundmuss die kommunale Abfallverordnung
entsprechend angepasst werden. Gleichzeitig wird dies zum 
Anlass genommen, die Abfallverordnung einer Totalrevision 
zu unterziehen, indem sie den heutigen Gegebenheiten an-
gepasst und ihr eine zeitgemässe Form verliehen wird. 

DasAbfallrechtinderSchweizbestehtvorabausRechtsak-
ten des Bundes (v. a. Umweltschutzgesetz [USG], Verord-
nungüberdieVermeidungunddieEntsorgungvonAbfällen
[VVEA]), die im kantonalen Recht ergänzt und umgesetzt
werden. Da die Bewältigung der Abfälle nur gemeinsam 
möglich ist, stehen auch die Gemeinden in der Verantwor-
tung.IndiesemSinnetrifft§35Abs.1Satz2deskantona-
len Abfallgesetzes (AbfG) vom 25. September 1994 (AbfG) 
folgendeRegelung:

«DieGemeindensorgen fürErstellungundBetriebvonAn-
lagen für die Behandlung von Siedlungsabfällen. Sie regeln 
das Sammelwesen, einschliesslich der getrennten Samm-
lung bestimmter Abfälle, und die Behandlung der Siedlungs-
abfälle sowie die Gebühren in einer Abfallverordnung».

Gemäss§35Abs.1deskantonalenAbfallgesetztes(AbfG)
habendieGemeindenfürSiedlungsabfalleineinerkommu-
nalen Abfallverordnung das Sammelwesen, die Behandlung 
sowie die Gebühren zu regeln. Die Abfallverordnung bedarf 
der Genehmigung durch den Kanton. Zuständig für die Ge-
nehmigungistgemäss§4aAbs.2derkantonalenAbfallver-
ordnung vom 24. November 1999 (AbfV) das Amt für Abfall, 
Wasser,EnergieundLuft(AWEL).DasAWELprüft,obdie
Anforderungen gemäss § 35 Abs. 1 AbfG erfüllt sind und ob 
ErlassundInhaltderAbfallverordnungimEinklangmitdem
übergeordneten Recht stehen.

Die kommunale Abfallverordnung muss insbesondere die
Grundzüge der Gebührenerhebung (Art und Gegenstand der 
Gebühr,GrundsätzederBemessung,Kreisderabgabepflich-
tigenPersonen)regeln.DiekonkretenGebührenansätzesoll
wie bis anhin der Gemeinderat in einer Gebührenordnung 
oder einem Gebührenreglement festlegen und bei Bedarf an-
passenkönnen.

Wesentliche Änderungen
DieneueAbfallverordnungberücksichtigt die seit 2007er-
folgten Rechtsänderungen, insbesondere die Totalrevision 
der Technischen Verordnung über Abfälle, welche per 1. Ja-
nuar2016durchdiebereitserwähnteVVEAabgelöstwurde.
Eine wichtige Rechtsänderung betrifft das Entsorgungsmo-
nopolderKantonefürSiedlungsabfälle:Dieseswirdfürver-
gleichbare Abfälle von Unternehmen ab 250 Vollzeitstellen 
per 1. Januar 2019 aufgehoben (Art. 3 Bst. a i.V. mit Art. 49 
Abs.2VVEA).

GemässArt.5Abs.10derneuenVerordnungkönnenbei
Veranstaltungen Verursacherinnen und Verursacher von Ab-
fällen zumEinsammelndieserAbfälleoder zurEinführung
einesPfandsystemsverpflichtetwerden.

Neu eingeführt wird in Art. 12 Abs. 2 der neuen Verordnung 
ein gerichtlich durchsetzbares Litteringverbot. Das erfasst 
dasunrechtmässigeEntsorgenvonKleinabfällen(diewider-
rechtliche Entsorgung von grösseren Abfallmengen fällt
demgegenüber unter die Strafbestimmung von § 39 Abs. 1 
lit. d und f des Abfallgesetzes [AbfG]). Eine Busse bis
CHF500kannnachdieserBestimmungnichtnurausgefällt
werden,wennjemandAbfälleaufeinemGrundstückderGe-
meinde ablagert, sondern auch wenn es sich um ein Grund-
stückeinesPrivatenhandelt.

ImVergleichzurbestehendenAbfallverordnungvom28.Au-
gust2007wurdedieneueAbfallverordnung2021neustruk-
turiert und bezüglich Aufbau und Inhalt der neuen Muster-
verordnung 2018 der Baudirektion des Kantons Zürich
angepasst.

Jede einzelne Bestimmung der alten Abfallverordnung wurde 
überprüftundwonötiggestrichenoderkonkretisiert.Beider
ErarbeitungderneuenAbfallverordnungwurdenebendem
juristischenAspekt auchdarauf geachtet, eine für die Ein-
wohnerinnenundEinwohnerverständlicheAbfallverordnung
vorzulegen. Die neue Abfallverordnung erscheint schlank
und benutzerfreundlich. Im Wesentlichen konnten viele
überholte oder unnötige Bestimmungen gestrichen oder zu-
sammengefasstwerden.ZudemwurdeaufdieErwähnung
von übergeordnetem Recht verzichtet.

DerVerordnungsentwurfwurdedurchdieBaudirektion(Amt
fürAbfall,Wasser,EnergieundLuft[AWEL])vorgeprüft.Die
wenigenBemerkungendesAWELwurdenalleberücksichtigt.

Zuständigkeit der Gemeindeversammlung
GemässArt.10Ziffer5derGemeindeordnungvom27.Sep-
tember 2009 wie auch gemäss Art. 14 der neuen Gemeinde-
ordnung vom 9. Dezember 2019, welche vom Regierungsrat 
genehmigt, aber vom Gemeinderat noch nicht in Kraft ge-
setztwurde, ist dieGemeindeversammlung fürdenErlass
vonBestimmungenüberdieAbfall-undWertstoffentsorgung
zuständig. 

Antrag des Gemeinderats
1. Die total revidierte Abfallverordnung der Gemeinde  Bauma 

wird, wie sie aus der Beratung hervorgegangen ist, ge-
nehmigt.DieInkraftsetzungerfolgtdurchdenGemeinde-
rat.

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Bestimmun-
gen der vorliegenden Verordnung, die vom AWEL nicht
genehmigt werden können, gemäss den Vorgaben der
Baudirektion anzupassen und Änderungen, die sich als
Folge von Rekursentscheiden als notwendig erweisen,
vorzunehmen. 

Der Wortlaut der neuen Abfallverordnung  
ist ab der  Seite 7 abgedruckt.
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Traktandum 2
Teilrevision Nutzungsplanung 
 (Anpassung Zonenplan in den Gebie-
ten Laubberg und Oberzelg sowie 
Aufhebung privater Gestaltungsplan 
«Oberzelg»)

Ausgangslage
DasGebietdesrechtskräftigenGestaltungsplans«Oberzelg»
ist bezüglich Wohnen und Arbeiten unterteilt. Im Zonenplan 
sind entsprechend dieser Nutzungsaufteilung im nördlichen 
Bereich des Gestaltungsplanperimeters die Wohnzone W2a 
und im südlichen Teil die Gewerbezone G festgelegt. Die 
W2a-Zone ist vollständig überbaut. Die Gewerbezone ist hin-
gegen weitgehen unbebaut.

ImWeilerLaubbergbefindetsichinderKernzoneK3,aufder
SüdseitederHittnauerstrasse,dasWerkarealderHolzbau-
unternehmung Wittwer AG. Laut § 50 des Planungs- und 
Baugesetzes (PBG) umfassen Kernzonen schutzwürdige 
Ortsbilder,wieStadt-undDorfkerneodereinzelneGebäude-
gruppen,die in ihrerEigenarterhaltenodererweitertwer-
den sollen. Das bestehende Werkgebäude umfasst kein
schutzwürdigesOrtsbild.Hinzukommt,dassWohnbauten–
welche inderKernzonemöglichwären–aus raumplaneri-
scher Sicht an dieser Lage nicht erstrebenswert sind.

Mit der vorliegenden Teilrevision des Zonenplans sollen die 
erlaubten Nutzungen in den Gebieten Oberzelg und Laub-
berg «getauscht» werden. Im Weiler Laubberg soll das 
GrundstückKat.Nr.BA7090,südseitigderHittnauerstrasse,
miteinerBauzonenflächevonca.12'410m2 von der Kern-
zone K3 in die Gewerbezone umgezont werden. Gleichzeitig 
sollen im Gebiet Oberzelg die Gewerbezone innerhalb des 
Gestaltungsplanareals «Oberzelg», mit einer Fläche von ca. 
15'648m2, in die W2b-Zone umgezont und der Gestaltungs-
plan aufgehoben werden.

Die Anpassung des Zonenplans in den Gebieten Laubberg 
und Oberzelg sowie die Aufhebung des privaten Gestaltungs-
plans«Oberzelg»wurdenvom9.Julibiszum8.September
2020während60Tagenöffentlichaufgelegt.DieVorlagebe-
stehtaus:

• Anpassung Zonenplan Gebiete Laubberg und Oberzelg
• ErläuternderBerichtgemässArt.47RPV
• Waldabstandslinienplan Laubberg
• Aufhebung Privater Gestaltungsplan «Oberzelg»

Gleichzeitig wurde die Teilrevision der Region Zürcher Ober-
land (RZO) sowie den Nachbargemeinden zur Anhörung un-
terbreitet. Weder die RZO noch die Nachbargemeinden ha-
ben zur Vorlage Stellung genommen.

Während der Auflagefrist konnte sich jedermann zur Plan-
vorlage äussern und schriftliche Einwendungen dagegen
vorbringen. Es sind drei Schreibenmit total einer Einwen-
dungundzwölfFrageneingegangen.DieEinwendungkonn-
tenichtberücksichtigtwerden.Laut§7PBGsindabgelehn-
te Anliegen in einem Bericht der nicht berücksichtigten
EinwendungenzudokumentierenunddieAblehnungensind
zubegründen.EinwendungundFragensowiedieStellung-
nahmendazusind imBerichtzudenEinwendungenaufge-
führt.

MitSchreibenvom2.Oktober2019und22.April2020hat
das Amt für Raumentwicklung (ARE) zur Vorlage Stellung
bezogen.DieAuflagendesAREsindinderVorlageberück-
sichtigt worden.

Aufhebung privater Gestaltungsplan Oberzelg
Der private Gestaltungsplan Oberzelg wurde am 5. März 
1990 durch die Grundeigentümer festgesetzt, am 23. März 
1990 von der Gemeindeversammlung zustimmend zur 
Kenntnis genommen und vom Regierungsrat mit Beschluss 
Nr. 1859am6. Juni 1990genehmigt.Unter demRegime
dieses Gestaltungsplans wurden mehrere Bauvorhaben be-
willigt. Der grösste Teil des Gestaltungsplanperimeters ist 
jedochnochunbebaut.ImRahmendererteiltenBaubewilli-
gungen hat sich gezeigt, dass der Gestaltungsplan viele 
Mängel aufweist. Keine einzige Überbauung erfüllte alle Vor-
gaben des Gestaltungsplans.

Abbildung 1: Privater Gestaltungsplan Oberzelg

Der Gestaltungsplan ist aus heutiger Sicht zum Teil unver-
ständlich,unlogischodernichtklargenugformuliertunddie
Handhabungvon‹Projektierungsspielräumen›und‹Toleran-
zen›unklar;derGestaltungsplanistauchindemSinneüber-
holt,dassdieFestlegungenzurAusnützungszifferaltrecht-
lich sind und nicht mehr der heutigen Definition im PBG
entsprechen. Die bisherigen Bewilligungen haben gezeigt, 
dass der geltende Gestaltungsplan untauglich ist und zu ei-
nerBlockadegeführthat.

Gemäss§87und§82PBGkönnenGestaltungsplänefrühes-
tensfünfJahrenachihremInkrafttretenaufgehobenwerden.
Der private Gestaltungsplan Oberzelg ist bereits beinahe 30 
Jahre in Kraft. Die Sperrfrist ist abgelaufen.

Die Aufhebung des Gestaltungsplans darf nicht dazu führen, 
dass bereits realisierte, gestaltungsplankonformeGebäude
baurechtswidrig werden. Mit der Aufhebung der Gestaltungs-
planpflichtwirdkeinederbestehendenÜberbauungenbau-
rechtswidrig,insbesondereauchdeswegennicht,weilkeine
einzigeÜberbauunginallenTeilengestaltungsplankonform
ist. Die Aufhebung des Gestaltungsplans führt also nicht 
dazu,dassgesetzeskonformeÜberbauungenbaurechtswid-
rig würden. Bestehende Überbauungen, welche Bauvor-
schriften nicht erfüllten, geniessen die Bestandesgarantie.

BeikantonalenoderöffentlichenGestaltungsplänen istdie
Änderung oder Aufhebung durch das gleiche Organ und in 
der gleichen Form vorzunehmen wie bei der ursprünglichen 
Festsetzung beziehungsweise Zustimmung. Bei einem priva-
tenGestaltungsplan,beidembeiderEinreichungursprüng-
lichEinstimmigkeitunterdenGesuchstellernbestand,kann
beiderÄnderungoderAufhebungnichtmehrEinstimmigkeit
verlangtwerden.§85Abs.2PBGsiehtvor,dasseinGestal-
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tungsplan allgemeinverbindlich erklärt werden darf, wenn
die Grundeigentümer zustimmen, denen mindestens zwei 
Drittel der einbezogenen Flächen gehören. Diese Bestim-
mung gilt nicht nur für die Aufstellung, sondern auch für die 
Änderung oder Aufhebung. Die Obland Bau- und Immobilien 
AGverfügtmitknapp80%übermehrals zweiDrittelder
einbezogenen Fläche und ist damit berechtigt, den Gestal-
tungsplan aufzuheben. Schutzwürdige Interessen Dritter 
werdenkeineverletzt.

Anpassung Zonenplan im Gebiet Laubberg  
und Oberzelg
DasGebietdesrechtskräftigenGestaltungsplans«Oberzelg»
ist bezüglich Wohnen und Arbeiten unterteilt. Im Zonenplan 
sind entsprechend dieser Nutzungsaufteilung im nördlichen 
Teil des Gestaltungsplanperimeters die Wohnzone W2A und 
im südlichen Teil die Gewerbezone G festgelegt. Der Bereich 
W2A ist vollständig überbaut, während die für das Gewerbe 
vorgesehenenFlächen imArealkaumbeanspruchtworden
sind. Diese besonnte, ruhige, aber trotzdem zentral gelege-
ne und mit Bus und Bahn gut erschlossene Gewerbezone 
wird über ein Wohnquartier erschlossen, was gemessen an 
den heutigen Bedürfnissen und Umständen nicht mehr zeit-
gemäss ist.

Abbildung 2: Gebiete Laubberg und Oberzelg

ImWeilerLaubbergbefindetsichinderKernzoneK3aufder
Südseite der Hittnauerstrasse dasWerkareal der Holzbau-
unternehmung Wittwer AG. Laut § 50 PBG umfassen Kern-
zonen schutzwürdigeOrtsbilder,wieStadt-undDorfkerne
odereinzelneGebäudegruppen,die in ihrerEigenarterhal-
ten oder erweitert werden sollen. Abgesehen vielleicht vom 
Wohn-undBürohausstellendieWerkgebäudekeinschutz-
würdiges Ortsbild dar, welches es zu erhalten gälte. Das 
ArealbefindetsichaneinerÜberlandstrasseineinemWeiler
ohne Infrastruktur. Die Ansiedlung weiterer Wohnbevölke-
rung–wasmitderKernzonemöglichwäre–istausraum-
planerischer Sicht nicht erstrebenswert.

Mit der vorliegenden Zonenplanrevision sind folgende An-
passungengeplant:
• ImGebietLaubbergwirddasGrundstückKat.Nr.BA7090

von der Kernzone K3 in die Gewerbezone (G) umgezont.
• Im Gebiet Oberzelg wird der Teil der Gewerbezone, wel-

cher sich im Perimeter des bisherigen Gestaltungsplans 
Oberzelgbefindet,indiezweigeschossigeWohnzoneW2B
umgezont, analog zur nordostseitig angrenzenden Zone.

• DieSignatur‹bestehenderGestaltungsplan›wirdgelöscht,
da der Gestaltungsplan Oberzelg in einem parallelen Ver-
fahren und gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung 
ersatzlos aufgehoben wird.

• Im Gebiet Laubberg wird eine Waldabstandslinie neu fest-
gelegt.

Gebiet Laubberg 

Abbildung 3: Rechtskräftiger Zonenplan Gebiet Laubberg

 

Abbildung 4: Revidierter Zonenplan Gebiet Laubberg
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Abbildung 5: Legende zu den Abbildungen 3 und 4

Gebiet Oberzelg

Abbildung 6: Rechtskräftiger Zonenplan Gebiet Oberzelg

Abbildung 7: Revidierter Zonenplan Gebiet Oberzelg
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DieUmzonungenhabenkeinenrelevantenEinflussaufdie
Erschliessung oder die Entwässerung. Hingegen muss bei
einer Umzonung eines Teilgebiets im Laubberg in eine Ge-
werbezone die Wasserversorgung aufgerüstet werden.

Antrag des Gemeinderats
1. Der Gestaltungsplan «Oberzelg» wird, basierend auf fol-
gendenUnterlagen:

 • Aufhebung Privater Gestaltungsplan «Oberzelg»
 • BerichtzudenEinwendungen
undgestütztauf§87Planungs-undBaugesetz(PBG)auf-
gehoben.

2. Die Aufhebung des Gestaltungsplans wird als allgemein-
verbindlich(§85Abs.2PBG)erklärt.

3.DieTeilrevisionderNutzungsplanung,bestehendaus:
 • Anpassung Zonenplan Gebiete Laubberg und Oberzelg
 • Waldabstandslinienplan Laubberg
 • ErläuternderBerichtgemässArt.47RPV
 • BerichtzudenEinwendungen
wirdgestütztauf§88Planungs-undBaugesetz(PBG)fest-
gesetzt.

4.Der Baudirektion des Kantons Zürich wird gestützt auf
§89PBGbeantragt,dieTeilrevisionderNutzungsplanung
zu genehmigen.

5. Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Änderungen 
an der Revisionsvorlage in eigener Zuständigkeit vorzu-
nehmen, sofern sie sich als Folge von Entscheiden im
Rechtsmittelverfahren oder von Auflagen im Genehmi-
gungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüs-
sesindöffentlichbekanntzumachen.

6.DieTeilrevisionderNutzungsplanungtrittmitderöffentli-
chen Bekanntmachung der kantonalen Genehmigung in
Kraft.

Abbildung 8: Legende zu den Abbildungen 6 und 7

Beurteilung des Gemeinderates
Die massgebenden Grundstücksflächen im Laubberg und
Oberzelg sind annähernd gleich gross. Mit der geplanten 
UmzonungnimmtdiemaximalmöglicheWohnflächejedoch
erheblich ab. Dies deswegen, weil in der bisherigen Kernzo-
ne im Laubberg eine viel höhere bauliche Dichte möglich war 
als in der neuen Zone W2b in Oberzelg.

Mit der bisherigen Zonierung wäre im Gebiet Oberzelg eine 
Gewerbenutzung, welche durch Wohngebiet erschlossen 
wird, ungeeignet und würde die Wohnqualität in den angren-
zenden Wohngebieten beeinträchtigen. Und im Gebiet Laub-
bergwürdeeinneuesWohnquartierohneInfrastrukturan-
grenzend an eine Ausserorts-Kantonsstrasse entstehen. In 
Bezug auf die Gemeindeentwicklung wirkt sich der vorlie-
gende Bauzonenabtausch in qualitativer Hinsicht positiv aus. 
Sowohl die Wohn- wie auch die Gewerbenutzung werden an 
die für sie geeigneten Lagen verlegt. In quantitativer Hin-
sicht spielt der Bauzonenabtausch insofern eine Rolle, als die 
realisierbare Wohnfläche erheblich abnimmt, während die
Gewerbefläche annähernd unverändert bleibt. Hingegen
wirdmitderUmzonungdieWohnflächeschnellerrealisiert
werden als es mit den bisherigen Vorgaben war. Die bisheri-
geZonierungunddernunmehr30-jährigeGestaltungsplan
im Gebiet Oberzelg haben zu einer Baublockade geführt,
welche mit dem vorliegenden Zonenabtausch aufgehoben 
werden soll.
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